
Öffentliche Bekanntmachung    
zur Wahl des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil mit Ortsteilverfassung  
Hausen der Gemeinde Niederorschel am 12. April 2026 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses 
 

Die Wahl des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil mit Ortsteilverfassung Hausen der Gemeinde 
Niederorschel am 12. April 2026 fand als Mehrheitswahl statt, da nur ein Wahlvorschlag 
zugelassen wurde. Durch den Wahlausschuss der Gemeinde Niederorschel wurde in der 
Sitzung am 14. April 2026 folgendes Wahlergebnis festgestellt: 

 

Gemeinde:  61074 Niederorschel  Erfassungsstand: 1 von 1 Stimmbezirk 

Zahl der Wahlberechtigten:  359  (ohne Wahlschein: 322 / mit Wahlschein: 37) 

Zahl der Wähler:    191 

Wahlbeteiligung:    53,2 % 

 Zahl der ungültigen Stimmabgaben:   15 

 Zahl der gültigen Stimmabgaben: 176 

 Von den gültigen abgegebenen Stimmen entfielen auf: 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

Vor- und Nachnamen der Personen und/oder des Bewerbers 
in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl; ggf. mit weiteren 
Angaben zur Person 

Stimmen 

 IGH- Interessen-
gemeinschaft Hausen 

Simone May 150 

 andere Vorschläge der 
Wähler 

Gabriel Glorius 19 

  Stefan Nolte, Winkelstraße 2 

  Werner Weinrich 1 

  Matthias Stadermann 1 

  Astrid Grimm 1 

  Tobias Apel 1 

  Conny Brand 1 

  Gesamtzahl 176 
 

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfielen auf 

 Vor- und Nachname, ggf. Kennwort: 
 

Simone May, IGH- Interessengemeinschaft Hausen 
 

Frau Simone May ist zur Ortsteilbürgermeisterin des Ortsteils mit Ortsteilverfassung Hausen der 
Gemeinde Niederorschel gewählt. 
 

Hinweis: Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der 
Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung 
bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 
8, 37308 Heilbad Heiligenstadt) wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche 
Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen und im Original 
einzureichen. Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, 
die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 

Niederorschel, 15. April 2026 
gez. Mario Jaritz 
Wahlleiter der Gemeinde Niederorschel 
 

Die öffentliche Bekanntmachung dieses Wahlergebnisses im Amtsblatt der Gemeinde Niederorschel 
erfolgt am 27.04.2026 in der Ausgabe 09/2026. 

 


